
 
 
 
 
 

 
anwesend: für den Beschluss: gegen den Beschluss: 

 
 Seite 1 von 2 

 

 Referat Finanzreferat  

 Abteilung Abt. 21, Haushalt, 
Kostenrecht, Zuschüsse 

Beschlussvorlage 
 
2013/131   Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 
Finanz-, Personal- und Organisationsausschuss 25.06.2013 öffentlich 

 
 
Zuwendungen für die Kirchturmsanierung der Pfarrkirche St. Jakob in Friedberg 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die vorgesehene substanzerhaltende Sanierungsmaßnahme des Kirchturmes St. Jakob in 
Friedberg werden maximal xxxxxx € Zuschuss bewilligt. Der Zuwendungsbemessung werden 
dabei xxxxxxx € zuwendungsfähige Kosten sowie ein Fördersatz von 13,5 % zugrunde gelegt. 
 
Haushaltsmittel sind im Haushalt 2014 verbindlich einzustellen. 
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Sachverhalt: 
 
1. Ausgangslage 
 

Mit schriftlichem Antrag vom 19.03.2013 informierte das Kath. Pfarramt St. Jakob über erfor-
derliche Sanierungs- und Sicherungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Jakob. U.a. sind statische 
Arbeiten im Bereich Langhaus und Chor einschließlich Putz- und Stuckarbeiten notwendig. 
Des Weiteren ist die Sanierung des Kirchturmes (außen) aufgrund aufgetretener Feuchtig-
keitsschäden und damit einhergehenden abplatzenden Mauerputzes notwendig. Laut vorge-
legter Kostenschätzung sind von der Kath. Kirchenstiftung insgesamt xxxxxxx € aufzuwen-
den, wovon für den Bauteil Kirchturm gerundet xxxxxxx € veranschlagt sind. Hierfür beantrag-
te die Kirchenstiftung Zuwendungen der Stadt Friedberg. 
 
Die Verwaltung erteilte daraufhin eine zuschussrechtliche Zustimmung zum vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass eine Zuschussgewährung nur durch 
die hierfür zuständigen Gremien erfolgen kann sowie ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
eines Zuschusses aufgrund des erteilten zuschussrechtlichen Baubeginns nicht abzuleiten 
ist. 

 
 
2.  Zuschusslage und Haushaltsvollzug 
 

Entsprechend den gefassten Grundsatzbeschlüssen werden für Renovierungen, Umbau oder 
Neubau von Pfarrkirchen keine Zuwendungen bereitgestellt. Für Renovierungen an Kirchtür-
men werden 13,5 % des Investitionsvolumens als städtischer Zuschuss gewährt, soweit da-
durch die Substanz des Turms nachhaltig verbessert wird. Reine Unterhaltsmaßnahmen 
werden nicht gefördert. Nachdem die vorgesehenen Maßnahmen in ihrem Umfang gänzlich 
dem Bauwerkserhalt dient, wird vorgeschlagen, aus xxxxxxx € zuwendungsfähigen Kosten 
13,5 % Zuschuss, das sind gerundet maximal xxxxxx €, zu gewähren. 
 
Haushaltsmittel sind verbindlich im Haushalt 2014 (HsSt. 3700.9870) einzustellen. 

 
 
 
 
 


